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§ 32
(1) Der Wahlvorstand tritt auf Einladung durch den 

Wahlvorsteher am Wahltage zu Beginn der Wahlhand
lung im Wahlraum zusammen.

(2) Der Wahlvorstand führt die Wahlhandlung im 
Wahlbezirk durch und stellt das Wahlergebnis fest.

(3) Der Wahlvorstand iet bei Anwesenheit von min
destens drei Mitgliedern, unter denen sich stets der 
Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter befinden muß, 
beschlußfähig. Er beschließt mit einfacher Stimmen
mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden.

XI
Wahlhandlung

§ 33
Die Wahlhandlung ist öffentlich; die Wahlzeit dauert 

In der Regel von 8 bis 20 Uhr.

§ 34
(1) Der Wahlvorsteher leitet die Wahl.
(2) Die Wahlhandlung wird damit eröffnet, daß der 

Wahlvorsteher seinen Vertreter, die Beisitzer und den 
Schriftführer durch Handschlag verpflichtet und so den 
Wahlvorstand bildet.

(3) Ist der Wahlvorstand bei Beginn der Wahlhand
lung nicht beschlußfähig, so ernennt der Wahlvorsteher 
die zur Beschlußfähigkeit erforderlichen Mitglieder aus 
erschienenen Wählern.

(4) Der Wahlvorsteher und der Schriftführer dürfen 
sich während der Wahlhandlung nicht gleichzeitig ent
fernen. Verläßt einer von ihnen vorübergehend den 
Wahlraum, so ist mit dessen Vertretung sein Stellver
treter zu beauftragen.

§ 35
(1) Vor Beginn der Wahlhandlung hat sich der Wahl

vorstand im Beisein von Wählern davon zu überzeugen, 
daß die Wahlurne leer ist. Die Wahlurne wird ge
schlossen und versiegelt; sie darf bis zum Abschluß der 
Wahlhandlung nicht geöffnet werden.

(2) Zur Stimmabgabe dürfen nur die amtlich her- 
gestellten, im Wahlraum ausgegebenen Stimmzettel 
benutzt werden.

(3) Der Wähler hat das Recht, auf dem Stimmzettel 
Veränderungen "'vorzunehmen.

§ 36
(1) Zutritt zum Wahlraum hat jeder Wähler.
(2) Der Wahlvorstand kann jeden aus dem Wahlraum 

verweisen, der die Ordnung der Wahlhandlung etört. §

§ 37
(1) Der Wahlvorstand stellt die Wahlberechtigung des 

Wählers fest. Der Wahlberechtigte nennt dem Wahl
vorstand seinen Namen sowie seine Wohnung und 
weist sich durch den Personalausweis der Deutschen 
Demokratischen Republik oder eine entsprechende 
andere amtliche Urkunde zur Person aus. Nach Fest
stellung seiner Wahlberechtigung nimmt der Wähler 
die Wahl vor, indem er den Stimmzettel selbst in die 
Wahlurne hineinwirft.

(2) Inhaber von Wahlscheinen übergeben den Wahl
schein dem Wahlvorsteher. Entstehen Zweifel über die 
Echtheit oder den rechtmäßigen Besitz des Wahl
scheines, so hat der Wahlvorstand über die Zulassung 
oder Abweisung des Wählers Beschluß zu fassen. Der 
Vorgang ist in die Wahlniederschrift aufzunehmen.

(3) Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder 
durch körperliche Gebrechen behindert sind, dürfen sich, 
der Hilfe einer Vertrauensperson bedienen.

(4) Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe 
jedes Wählers neben dessen Namen in der Wählerliste 
und sammelt die Wahlscheine.

§ 38
Nach Schluß der Wahlzeit dürfen nur noch die Wähler 

zur Stimmabgabe zugelassen werden, die sich im Wahl
raum befinden. Hierauf erklärt der Wahlvorsteher die 
Abstimmung für geschlossen.

XII
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses

§ 39
(1) Nach Schluß der Wahl werden die Stimmzettel 

aus der Wahlurne genommen und gezählt. Zugleich 
wird die Zahl der Abetimmungsvermerke in der 
Wählerliste und die Zahl der Wahlscheine festgestellt. 
Ergibt sich dabei eine Verschiedenheit, so ist diese in 
der Wahlniederschrift anzugeben und, soweit möglich, 
zu erläutern.

(2) Die Auszählung der Stimmen ist öffentlich und 
wird vom Wahlvorstand durchgeführt.

§ 40

(1) Nach der Zählung der Stimmzettel stellt der 
Wahlvorsteher für jeden Stimmzettel fest, ob er gültig ist.

(2) Entstehen Zweifel über die Gültigkeit eines 
Stimmzettels, so entscheidet der Wahlvorstand.

(3) Die Stimmzettel, die der Wahlvorstand für un
gültig erklärt, sind mit fortlaufenden Nummern zu ver
sehen und der Niederschrift beizufügen. In der Nieder
schrift sind die Gründe anzuführen, aus denen die 
Stimmzettel für ungültig erklärt worden sind.

§ 41
(1) Der Schriftführer verzeichnet in der Zählliste die 

gültigen und ungültigen Stimmen und zählt sie zusam
men. Einer der Beisitzer führt eine Gegenliste.

(2) Zählliste und Gegenliste sind von dem Wahlvor
steher und den Mitgliedern des Wahlvorstandes, die 
die Listen führen, zu unterzeichnen und der Wahl
niederschrift als Anlage beizufügen.

§ 42
(1) Mit Ausnahme der vom Wahlvorstand für un

gültig erklärten Stimmzettel sind alle übrigen Stimm
zettel von dem Wahlvorsteher dem Wahlleiter ln 
einem verschlossenen Umschlag zu übergeben.

(2) Über die Wahlhandlung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. Die Wahlniederschrift mit den dazu
gehörenden Schriftstücken, die fortlaufend zu nume
rieren sind, ist von dem Wahlvorsteher bis spätestens 
6 Uhr des auf den Wahltag folgenden Tages bei dem 
Wahlleiter einzureichen.

(3) Unmittelbar nach der Ermittlung des Wahl
ergebnisses hat der Wahlvorsteher dieses seinem Wahl
leiter mitzuteilen. Die Wahlleiter der Städte, Stadt
bezirke und Gemeinden melden das Gesamtergebnis 
ihres Wahlgebietes dem Wahlleiter des Stadt- bzw. Land
kreises. Die Wahlleiter der Stadt- und Landkreise 
teilen das Gesamtergebnis ihrer Wahlgebiete dem 
Wahlleiter des Bezirkes mit.


